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lhre Zuschrift vom 18. August 20 25

Sehr geehrter Herr Breunig,

lhre obige Zuschrift, die ich ats Bürgerreferent beantworte, ist im Ministerium der Justiz und für
Migration Baden-Württemberg eingegangen.

Zunächst bitte ich um Nachsicht, dass ich lhre Zuschrift erst heute beantworte. Angesichts der
vielfättigen, oft eitbedürftigen Aufgaben in einem Ministerium sowie der Vietzaht hier eingehen-
der Anf ragen lassen sich [ängere Bearbeitungszeiten manchmaI teider nicht ganz vermeiden.

ln lhrem oben genannten Schreiben bringen Sie die Sorge zum Ausdruck, dass in gerichttichen
Bußgetdverfahren die richtertiche Unabhängigkeit gefährdet sein könnte, wenn in der Haupt-
verhandlung weder ein Vertreter der Staatsanwattschaft noch der Verwattungsbehörde anwe-
send ist.

Für die von lhnen aufgeworfene Frage nach der richtertichen Unabhängigkeit sind sowohtdie
gesetztiche Ausgestaltung als auch der Abtauf des gerichttichen Bußgetdverfahrens entschei-
dend. Die Staatsanwattschaft wird nicht erst in der Hauptverhandl.ung an dem Verfahren betei-
[igt. Bereits im Vorfetd prüft sie nach Vorlage der Akten durch die Verwattungsbehörde im Zwi-
schenverfahren die Zulässigkeit des Einspruchs, das Vorliegen der Verfahrensvoraussetzungen
sowie die Sach- und Rechtstage daraufhin, ob der Betroffene der ihm zur Last getegten Ord-
nungswidrigkeit hinreichend verdächtig ist.

Vor diesem Hintergrund bestimmt S 75 Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkei-
ten (OWiG) ausdrücktich, dass die Staatsanwattschaft zur Teitnahme an der Hauptverhandtung
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nicht verpftichtet ist. Die Entscheidung tiegt in ihrem pftichtgemäßen Ermessen. Hätt das Ge-
richt eine Mitwirkung im Einzetfatlfür angemessen, erfotgt nach S 75 Absatz 1 Satz 2 OW|G eine
gesonderte Mitteitung. Nummer 287 der Richttinien für das Strafverfahren und das Bußgetdver-
fahren (RiStBV) konkretisiert, in wetchen Fattgestattungen eine Teitnahme der Staatsanwatt-
schaft insbesondere in Betracht kommt, etwa bei einer umfangreichen Beweisaufnahme oder
bei Rechtsfragen von attgemeiner Bedeutung. Die btoße Abwesenheit eines Vertreters der
Staatsanwaltschaft in der Hauptverhandtung ist deshatb kein Hinweis auf eine rechtsstaats-
widrige Verfahrensgestattung, sondern vom Gesetzgeber so vorgesehen.

Ebenso wenig folgt daraus, dass das Gericht die Rotte der Verfotgungsbehörde übernimmt. lm
gerichttichen Bußgetdverfahren gitt der Amtsermitttungsgrundsatz und das Gericht hat den
Sachverhatt von Ams wegen aufzuktären. Diese Pfticht besteht auch dann unverändert fort,
wenn kein Vertreter der Staatsanwaltschaft an der Hauptverhandtung teitnimmt. ln der Aufktä-
rung des Sachverhatts tiegt keine Parteinahme des Gerichts, sondern es handett sich um die
dem Richter gesetztich zugewiesene Aufgabe.

Nach altedem geben die von lhnen angesprochenen Umstände keinen Anlass zu der Annahme,
dass gerichttiche Bußgeldverfahren rechtsstaattichen Anforderungen nicht genügen, wenn in
der Hauptverhandtung ein Vertreter der Staatsanwattschaft oder der Verwattungsbehörde nicht
anwesend sein sotlte.

Soweit Sie in lhrem Schreiben auf einzetne gerichttiche Verfahren Bezug nehmen, ist dem Mi-
nisterium der Justiz und für Migration eine Stettungnahme verwehrt. Aufgrund der durch das
Grundgesetz und die Verfassung des Landes Baden-Württemberg garantierten richtertichen
Unabhängigkeit ist es dem Ministerium derJustiz und für Migration nicht gestattet, Maßnah-
men eines Gerichts zu bewerten, in das Verfahren einzugreifen oder eine verfahrensabschtie-
ßende gerichttiche Entscheidung zu überprüfen. Nicht nur die gerichttiche Entscheidung ats
solche, sondern auch atle ihr dienenden, sie vor- und nachbereitenden Maßnahmen des Ge-
richts, einschtießlich der Prozessteitung, zähten zum Kern der richtertichen Unabhängigkeit.

Mit freundtichen Grüßen

gez. Robert Ktotz

Oberregierungsrat
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